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§ 19 Oö. ROG 1994 § 19
 Oö. ROG 1994 - Oö. Raumordnungsgesetz 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.10.2024

(1) Widmet die Gemeinde Flächen nach § 18 Abs. 5, kann sie Vorbehalts4ächen für ö5entlichen Zwecken dienende

Bauwerke und Anlagen (wie Ämter, Heil- und P4egeanstalten, Seelsorgeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten,

Parkanlagen, Sport- und Spielplätze, Hochwasserschutzanlagen) festlegen. (Anm: LGBl. Nr. 69/2015)

(2) Der Eigentümer von Grund4ächen, die als Vorbehalts4ächen festgelegt sind, kann nach Ablauf von sechs Jahren die

Einlösung zum ortsüblichen Preis verlangen. Das Einlösungsbegehren ist bei der Gemeinde zu stellen.

Vorbehalts4ächen für Zwecke der Gemeinde kann die Gemeinde, andere Vorbehalts4ächen kann jener Rechtsträger

einlösen, der den ö5entlichen Zweck, für den die Vorbehalts4ächen festgelegt sind, nachweisbar zu verwirklichen

beabsichtigt.

(3) Kommt binnen zwei Jahren ab dem Zeitpunkt des Einlangens des Einlösungsbegehrens bei der Gemeinde ein

Vertrag, mit dem die Gemeinde oder ein anderer Rechtsträger Eigentum oder ein dingliches Nutzungsrecht an den

betre5enden Grund4ächen erwirbt, nicht zustande, so ist die Widmung als Vorbehalts4äche durch Änderung des

Flächenwidmungsplanes aufzuheben. Die als Vorbehalts4äche gewidmeten Grund4ächen dürfen im abgeänderten

Flächenwidmungsplan nicht mehr als Vorbehalts4äche ausgewiesen werden. Ein durch ein anderes Gesetz allenfalls

gewährtes Recht, Grundflächen durch Enteignung in Anspruch zu nehmen, wird dadurch nicht berührt.
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